
Entschädigung für Umrahmungen, Mauerwerk und
Schutzeinrichtungen - Kl. 733 (83)

Der Versicherer leistet bis zu dem vereinbarten Betrag
Entschädigung auch für Schäden an Umrahmungen, Mauerwerk und
Schutzeinrichtungen, wenn geichzeitig ein ersatzpflichtiger
Schaden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGlB) an der versicherten
Scheibe selbst vorliegt und entweder beide Schäden auf derselben
Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe den anderen Schaden
verursacht hat. Dies gilt auch für Umrahmungen, Mauerwerk und
Schutzeinrichtungen von versicherten Sachen, die nicht aus Glas
bestehen.


